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KÜHLWASSERANALYTIK GEMÄSS  
42. BUNDESIMMISSIONSSCHUTZVERORDNUNG  
(42. BImSchV)

Verdunstetes, verunreinigtes Kreislaufwasser von Rückkühlwerken in der 
Atmosphäre kann zur Gefährdung von Menschenleben führen und schwere 
Krankheiten hervorrufen. Die 42. BImSchV kommt der Forderung nach, die 
bisherigen  VDI-Richtlinien 2047 Blatt 2 (Verdunstungskühlanlagen) und 3679 
(Nassabscheider) in einen rechtlichen Rahmen einzubinden. Damit werden 
Betreiber von Verdunstungskühlanlagen zur regelmäßigen Überwachung 
verpflichtet.

Verdunstungskühlanlagen, bei denen das Kreislaufwasser in Kontakt mit der 
Atmosphäre kommt (Rückkühlwerke), werden  vielfach  in  der  Industrie und der 
Gebäudetechnik (Klimaanlagen) eingesetzt. Besonderes  Augenmerk  liegt auf dem 
hygienegerechten Betrieb, um ein Entweichen von mikroorganismenhaltigen Aerosolen 
zu vermeiden. Diese können nach Inhalation zu schweren Infektionen und sogar 
Todesfällen („Legionärskrankheit“) führen. In der Vergangenheit gab es diverse Vorfälle 
dieser Art (Ulm 2010, Warstein 2013, Jülich 2014), zuletzt in Bremen (2015/2016). Aus 
diesem Grund forderte die Richtlinie VDI 2047 Blatt 2 seit Januar 2015 entsprechende 
Untersuchungen, jedoch ohne einen rechtlich bindenden Rahmen.
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IHR PLUS:  
DIE AGROLAB GROUP BIETET 
DIE WIRTSCHAFTLICHE LÖSUNG

 ■ Deutschlandweite Kühlwasser-
Probenahme 

 ■  Mikrobiologische und chemische 
Kühlwasser-Analytik  gemäß 42. 
BImSchV an drei Standorten in 
Deutschland

 ■  Prüfergebnisse im XML-Format 
für die Weiterverarbeitung in 
Berichtsdokumenten

 ■ Moderne Online-Plattform ALOORA für 
eine einfache und benutzerfreundliche 
Datenverwaltung, Status-Verfolgung 
der Probe und Einsicht in den Befund

Die 42. BImSchV wurde am 19.07.2017 
verkündet und trat vier Wochen später 
in Kraft. Seitdem werden Betreiber 
solcher Anlagen zu einer regelmäßigen 
Überwachung verpflichtet. 

Die vierteljährlichen bzw. monatlichen 
Nutzwasser-Probenahmen und 
-untersuchungen  dürfen nur durch 
ein dafür akkreditiertes Labor 
durchgeführt werden.  

Die Inhalte des Flyers wurden mit größter 
Sorgfalt erstellt. AGROLAB übernimmt 
keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit 
oder Vollständigkeit der bereitgestellten 
Informationen. Quelle: Bundesgesetzblatt 
Jahrgang 2017 Teil I Nr. 47, ausgegeben zu Bonn 
am 19. Juli 2017.

Ihr Ansprechpartner: 

http://www.agrolab.com/de/agrolab-lufa-itl-kiel.html
http://www.agrolab.com/de/agrolab-fellbach.html
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav%3Fstartbk%3DBundesanzeiger_BGBl%23__bgbl__%252F%252F%2A%255B%2540attr_id%253D%2527bgbl117s2379.pdf%2527%255D__1500903004545
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav%3Fstartbk%3DBundesanzeiger_BGBl%23__bgbl__%252F%252F%2A%255B%2540attr_id%253D%2527bgbl117s2379.pdf%2527%255D__1500903004545
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav%3Fstartbk%3DBundesanzeiger_BGBl%23__bgbl__%252F%252F%2A%255B%2540attr_id%253D%2527bgbl117s2379.pdf%2527%255D__1500903004545
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Erstuntersuchung innerhalb vier Wochen nach In- / Wiederinbetriebnahme

monatliche Laboruntersuchung auf  Legionellen

zwei 
aufeinanderfolgende 

Jahre 
≤ 500 KBE/100ml

> 5.000  
KBE/100 ml

> 50.000 KBE/100 ml

zusätzliche 
Laboruntersuchung zur 

Bestätigung

Laboruntersuchung 
alle zwei Monate 

ausreichend

Bestimmung der  
Serotypen /  

Legionellenarten

> 5.000  
KBE/100 ml

> 50.000  
KBE/100 ml

Kurzmeldung 
an Behörden / 
Detailmeldung  

innerhalb von vier 
Wochen

unverzügliche Gefah-
renabwehrmaßnahmen 

zur Vermeidung der 
Freisetzung mikroorga-
nismenhaltiger Aero-

sole

Aufklärung der 
Ursachen, (technische) 

Maßnahmen zur 
Verminderung der 

mikrobiellen Belastung

nächster Schritt zusätzliche 
Laboruntersuchung zur 

Bestätigung

Ergebnis der 
Untersuchung

vom Betreiber selbst 
durchzuführen

NUTZWASSER-LABORUNTERSUCHUNGEN (KÜHLTÜRME > 200 MEGAWATT JE LUFTAUSTRITT)

Ergebnis der 
Untersuchung
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zwei aufeinander 
folgende Jahre 

≤ 100 KBE/100ml

> 100 
KBE/100 ml

> 10.000 KBE/100 ml

zusätzliche 
Laboruntersuchung zur 

Bestätigung

Laboruntersuchung 
alle sechs Monate 

ausreichend (eine davon 
zwischen 1. Juni - 31. 

August)

Bestimmung der  
Serotypen /  

Legionellenarten

> 100 oder  
> 1.000  

KBE/100 ml

> 10.000  
KBE/100 ml

Kurzmeldung 
an Behörden / 
Detailmeldung  

innerhalb von vier 
Wochen

unverzügliche Gefahren-
abwehrmaßnahmen zur 
Vermeidung der Freiset-
zung mikroorganismen-

haltiger Aerosole

Aufklärung der 
Ursachen, (technische) 

Maßnahmen zur 
Verminderung der 

mikrobiellen Belastung

Ergebnis der 
Untersuchung

nächster Schritt

Ergebnis der 
Untersuchung

vom Betreiber selbst 
durchzuführen

NUTZWASSER-LABORUNTERSUCHUNGEN (VERDUNSTUNGSKÜHLANLAGEN / NASSABSCHEIDER) 

Erstuntersuchung innerhalb von vier Wochen nach In- / Wiederinbetriebnahme

Legionellen

drei aufeinanderfolgende 
Untersuchungen
≤ 100 KBE/100 ml

monatliche 
Laboruntersuchung auf  
Legionellen / allgemeine 

Koloniezahl

Resultat

Bestimmung des 
Referenzwertes (MW 

aus  mindestens sechs 
aufeinanderfolgenden 
Untersuchungen) oder 

Heranziehen des Wertes 
der Erstuntersuchung, 

jedoch maximal 
10.000 KBE/ml)

≥ 100x Referenzwert
(Allgemeine Koloniezahl)

allgemeine Koloniezahl

zusätzliche 
Laboruntersuchung zur 

Bestätigung

Aufklärung der Ursache, 
Maßnahmen zur 

Verminderung der 
mikrobiellen Belastung
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mindestens alle drei Monate Laboruntersuchung auf


